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Anwendung der Vergaberegelungen durch Zuwendungsempfangende 

hier: vorläufige Regelung zu Nr. 3.3 der Allgemeinen 

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-

P) und Nr. 3.2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur institutionellen Förderung (ANBest-I) zu § 44 der 

Landeshaushaltsordnung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der jüngsten Änderung der Verwaltungsvorschriften (VV) zur 
Landeshaushaltsordnung (LHO) wurden insbesondere die 
vergaberechtlichen Regelungen in den Verwaltungsvorschriften zu § 55 LHO 
angepasst. Die Änderung konzentrierte sich auf die Anpassung der 
Wertgrenzen für die Anwendung vergaberechtlicher Bestimmungen. 

Um die dadurch entstandene derzeitige Diskrepanz zwischen den 
allgemeinen Vorgaben der VV zu § 55 LHO für das Land und den besonderen 
Regelungen für Zuwendungsempfangende in den ANBest-P und ANBest-I 
aufzulösen, sind die bisherigen Wertgrenzen unter Nr. 3.3.1 ANBest-P und 
Nr. 3.2.1 ANBest-I für die Anwendung vergaberechtlicher Bestimmungen 
anzupassen. Es wird ab dem 15. Oktober 2025 um Beachtung der 
nachfolgenden vorläufigen Regelung gebeten:  

 

ANBest-P (Auszug) 

 

 
3.3  
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger, deren 
zuwendungsfähige Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 Prozent aus 
öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben, soweit die Zuwendung, oder bei 
Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendungen, 
über 500 000 Euro beträgt,  
 
a) bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Abschnitt 1 in der Fassung 
2019 vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) in der zum 
Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung gültigen Fassung und  

 
b) bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die 

Unterschwellenvergabeordnung vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 
07.02.2017 B1) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung 
gültigen Fassung, ausgenommen der Vorschriften 

 
aa) §§ 7, 17, 18, 19, 28 Absatz 1 Satz 3, 29, 30, 38 Absatz 2 bis 4, 39, 
40 (elektronische Vergabe) 
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bb) § 16 (Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale 
Beschaffung), 
 
cc) § 22 (Aufteilung nach Losen), 
 
dd) § 44 (ungewöhnlich niedrige Angebote), 
 
ee) § 46 (Unterrichtung der Bewerber und Bieter), 

 
unter Berücksichtigung der folgenden Maßgaben anzuwenden:  
  

 
3.3.1 
Wertgrenzen 
 
3.3.1.1 
Beschränkte Ausschreibung 
 
Bisher: 
Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen sind bis zu einem 
Auftragswert von 300 000 Euro ohne Umsatzsteuer, ohne Durchführung 
eines Teilnahmewettbewerbes zulässig. 
 
Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sind 
ohne weitere Voraussetzungen, bis zu einem Auftragswert von 100 000 Euro 
ohne Umsatzsteuer ohne Durchführung eines Teilnahmewettbewerbes 
zulässig. 
 
Neu: (entsprechend Nr. 2.2.1 VV zu § 55 LHO)  
 

Abweichend von § 3a Absatz 2 Nr. 1 der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen Teil A ist eine Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb zulässig für jedes Gewerk bis zu einem vorab 
geschätzten Einzelauftragswert in Höhe von 750 000 Euro ohne 
Umsatzsteuer oder bis zu einem vorab geschätzten 
Gesamtauftragswert in Höhe von 1 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer. 

 
Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
nach § 8 Absatz 3 Nr. 2 der Unterschwellenvergabeordnung sind bis zu 
einem Auftragswert in Höhe von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne 
Durchführung eines Teilnahmewettbewerbes zulässig.  
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3.3.1.2 
Verhandlungsvergabe oder Freihändige Vergabe 
 
Bisher:  
Eine Verhandlungsvergabe oder eine Freihändige Vergabe ist ohne weitere 
Begründung bei Aufträgen bis zu einem Wert von 50 000 Euro ohne 
Umsatzsteuer zulässig. 
 
Neu: (entsprechend Nr. 2.2.2 VV zu § 55 LHO)  
 

Eine Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 der 
Unterschwellenvergabeordnung kann bis zu einem geschätzten 
Auftragswert in Höhe von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer 
durchgeführt werden. 
 
Eine Freihändige Vergabe nach § 3a Absatz 3 Satz 2 der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A ist bis zu einem vorab 
geschätzten Einzelauftragswert in Höhe von 75 000 Euro ohne 
Umsatzsteuer oder bis zu einem vorab geschätzten 
Gesamtauftragswert in Höhe von 125 000 Euro ohne Umsatzsteuer 
zulässig.  

 
Die Verhandlungsvergabe oder die Freihändige Vergabe kann mit oder 
ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden. 

 
 
3.3.1.3 
Direktauftrag 
 
Bisher:  
Für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge muss bis zu einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer kein 
Vergabeverfahren durchgeführt werden. Es kann auf allgemein, zum Beispiel 
im Internet, zugängliche Angebote zurückgegriffen werden. Zum Nachweis 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Direktauftrags ist gem. Nr. 1.1 
zumindest die Ermittlung von Vergleichspreisen zu erfassen (formlose 
Preisermittlung). Ist dies nicht möglich oder unzweckmäßig, ist die 
Wirtschaftlichkeit der Beschaffungsmaßnahme in anderer geeigneter Weise 
darzulegen. 
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Neu: (entsprechend Nr. 2.2.3 VV zu § 55 LHO)  
 

Für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge muss bis zu einem 
geschätzten Auftragswert von 15 000 Euro ohne Umsatzsteuer sowie 
bei freiberuflichen Leistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert in 
Höhe von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer, jedoch einschließlich 
Nebenkosten, kein Vergabeverfahren durchgeführt werden.  

 
Es kann auf allgemein, zum Beispiel im Internet, zugängliche Angebote 
zurückgegriffen werden. Für die Bedarfsfeststellung und die 
Beschaffungsentscheidung gelten die haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen. Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
des Direktauftrags besteht gemäß § 7 eine 
Mindestdokumentationspflicht, das heißt, dass zumindest die Ermittlung 
von Vergleichspreisen zu erfassen ist (formlose Preisermittlung). Ist dies 
nicht möglich oder unzweckmäßig, ist die Wirtschaftlichkeit der 
Beschaffungsmaßnahme in anderer geeigneter Weise darzulegen. 

 
 
3.3.1.4 
Soziale und besondere Dienstleistungen 
 
Bisher: 
- 
 
Neu: (entsprechend Nr. 2.2.4 VV zu § 55 LHO) 
 

Bei Aufträgen über soziale und andere besondere Dienstleistungen im 
Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen kann bis zu einem geschätzten 
Auftragswert in Höhe von 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer abweichend 
von § 49 der Unterschwellenvergabeordnung neben der Öffentlichen 
Ausschreibung und der Beschränkten Ausschreibung mit 
Teilnahmewettbewerb stets auch die Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb und die Verhandlungsvergabe mit und ohne 
Teilnahmewettbewerb frei gewählt werden. 

 

ANBest-I (Auszug) 

 
3.2 
Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der 
Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 500 000 Euro, so hat der 
Zuwendungsempfänger 
 
a) bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Abschnitt 1 in der Fassung 
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2019 vom 31. Januar 2019 (BAnz AT 19.02.2019 B2) in der zum 
Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung gültigen Fassung und 

 
b) bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen 

die Unterschwellenvergabeordnung vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 
07.02.2017 B1) in der zum Zeitpunkt der Festsetzung der Zuwendung 
gültigen Fassung, ausgenommen der Vorschriften 
 
aa) §§ 7, 17, 18, 19, 28 Absatz 1 Satz 3, 29, 30, 38 Absatz 2 bis 4, 39, 
40 (elektronische Vergabe), 
 
bb) § 16 (Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale 
Beschaffung),  
 
cc) § 22 (Aufteilung nach Losen), 
 
dd) § 44 (ungewöhnlich niedrige Angebote), 
 
ee) § 46 (Unterrichtung der Bewerber und Bieter), 

 
unter Berücksichtigung der folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 
3.2.1 
Wertgrenzen 
 
3.2.1.1 
Beschränkte Ausschreibung 
 
Bisher:  
Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen sind bis zu einem 
Auftragswert von 300 000 Euro ohne Umsatzsteuer, ohne Durchführung 
eines Teilnahmewettbewerbes zulässig.  
 
Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sind 
ohne weitere Voraussetzungen, bis zu einem Auftragswert von 100 000 Euro 
ohne Umsatzsteuer, ohne Durchführung eines Teilnahmewettbewerbes 
zulässig. 
 
Neu: (entsprechend Nr. 2.2.1 VV zu § 55 LHO)  
 

Abweichend von § 3a Absatz 2 Nr. 1 der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen Teil A ist eine Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb zulässig für jedes Gewerk bis zu einem vorab 
geschätzten Einzelauftragswert in Höhe von 750 000 Euro ohne 
Umsatzsteuer oder bis zu einem vorab geschätzten 
Gesamtauftragswert in Höhe von 1 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer. 
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Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 
nach § 8 Absatz 3 Nr. 2 der Unterschwellenvergabeordnung sind bis zu 
einem Auftragswert in Höhe von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne 
Durchführung eines Teilnahmewettbewerbes zulässig.  

 
3.2.1.2 
Verhandlungsvergabe oder Freihändige Vergabe 
 
Bisher:  
 
Eine Verhandlungsvergabe oder eine Freihändige Vergabe ist ohne weitere 
Begründung bei Aufträgen bis zu einem Wert von 50 000 Euro ohne 
Umsatzsteuer zulässig. 
 
Neu: (entsprechend Nr. 2.2.2 VV zu § 55 LHO) 
  

Eine Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 der 
Unterschwellenvergabeordnung kann bis zu einem geschätzten 
Auftragswert in Höhe von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer 
durchgeführt werden. 

 
Eine Freihändige Vergabe nach § 3a Absatz 3 Satz 2 der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A ist bis zu einem vorab 
geschätzten Einzelauftragswert in Höhe von 75 000 Euro ohne 
Umsatzsteuer oder bis zu einem vorab geschätzten 
Gesamtauftragswert in Höhe von 125 000 Euro ohne Umsatzsteuer 
zulässig.  

 
Die Verhandlungsvergabe oder die Freihändige Vergabe kann mit oder 
ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden. 

 
3.2.1.3 
Direktauftrag 
 
Bisher:  
 
Für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge muss bis zu einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro ohne Umsatzsteuer kein 
Vergabeverfahren durchgeführt werden. Es kann auf allgemein, zum Beispiel 
im Internet, zugängliche Angebote zurückgegriffen werden. Zum Nachweis 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Direktauftrags ist gem. Nr. 1.1 
zumindest die Ermittlung von Vergleichspreisen zu erfassen (formlose 
Preisermittlung). Ist dies nicht möglich oder unzweckmäßig, ist die 
Wirtschaftlichkeit der Beschaffungsmaßnahme in anderer geeigneter Weise 
darzulegen. 
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Neu: (entsprechend Nr. 2.2.3 VV zu § 55 LHO)  
 

Für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge muss bis zu einem 
geschätzten Auftragswert von 15 000 Euro ohne Umsatzsteuer sowie 
bei freiberuflichen Leistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert in 
Höhe von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer, jedoch einschließlich 
Nebenkosten, kein Vergabeverfahren durchgeführt werden.  

 
Es kann auf allgemein, zum Beispiel im Internet, zugängliche Angebote 
zurückgegriffen werden. Für die Bedarfsfeststellung und die 
Beschaffungsentscheidung gelten die haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen. Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
des Direktauftrags besteht gemäß § 7 eine 
Mindestdokumentationspflicht, das heißt, dass zumindest die Ermittlung 
von Vergleichspreisen zu erfassen ist (formlose Preisermittlung). Ist dies 
nicht möglich oder unzweckmäßig, ist die Wirtschaftlichkeit der 
Beschaffungsmaßnahme in anderer geeigneter Weise darzulegen. 

 
3.2.1.4 
Soziale und besondere Dienstleistungen 
 
Bisher: 
- 
 
Neu: (entsprechend Nr. 2.2.4 VV zu § 55 LHO) 
 

Bei Aufträgen über soziale und andere besondere Dienstleistungen im 
Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen kann bis zu einem geschätzten 
Auftragswert in Höhe von 250 000 Euro ohne Umsatzsteuer abweichend 
von § 49 der Unterschwellenvergabeordnung neben der Öffentlichen 
Ausschreibung und der Beschränkten Ausschreibung mit 
Teilnahmewettbewerb stets auch die Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb und die Verhandlungsvergabe mit und ohne 
Teilnahmewettbewerb frei gewählt werden. 

 

 

Im Auftrag 

Landwehr 
(elektronisch gezeichnet) 
 
 
 
Anlagen:  ANBest-I unter Berücksichtigung der Neuregelung  
  ANBest-P unter Berücksichtigung der Neuregelung  


